
 info 
2023    Dezember

Nachfolgeplanung – Trennung  
von Betrieb und Immobilien 
Besitzt eine operativ tätige Kapitalgesellschaft auch Immobilien,  
welche im Zuge einer Nachfolgeregelung nicht an die Nachfolger  
mitveräussert werden sollen, dann empfiehlt es sich, die Nachfolge 
frühzeitig zu planen, sodass steuerrechtliche Stolpersteine  
vermieden werden können.  WEITER AUF SEITE 2  
  

  
Gesetzliche ÄnderungenOpting-Out Bester Preis dank Makler



Trennung von Betrieb und Immobilien
Die Trennung von Betrieb und Immobilien ist bei der Nach-
folgeregelung ein häufig auftretendes Thema. Einerseits 
möchte die Verkäuferschaft u. a. aus rentenplanerischen Über-
legungen die Immobilien nicht veräussern. Andererseits ist  
es für die erwerbenden Nachfolger oft anspruchsvoll, zusätz-
lich zum Betrieb auch noch die Immobilien zu finanzieren. 
 

Grundsätzlich sind drei Varianten  
zur Trennung möglich.

Bei den drei Varianten handelt es sich um die Ausgliederung 
auf eine Tochtergesellschaft, die Spaltung auf eine Schwester-
gesellschaft und der Verkauf. Alle drei Varianten haben unter-
schiedliche Folgen, weshalb es wichtig ist, für die jeweilige 
Situation die beste Lösung zu finden.

 
1   Ausgliederung auf Tochtergesellschaft

Bei der Ausgliederung auf eine Tochtergesellschaft überträgt 
eine Gesellschaft Vermögenswerte auf eine Tochtergesell-
schaft, an der sie sich beteiligt oder bereits beteiligt ist. Das 
heisst, dass der Betrieb auf eine Tochtergesellschaft über-
tragen wird und die Immobilie in der jetzigen Kapitalgesell-
schaft verbleibt. 

PRO  Der Vorteil der Ausgliederung liegt darin, dass diese 
steuerneutral und somit auch ohne Handänderungssteuer-
folgen durchgeführt werden kann – sofern einige Kriterien  
erfüllt sind wie z. B. der Fortbestand der Steuerpflicht in der  
Schweiz und die Übertragung zu den massgebenden Gewinn- 
steuerwerten. 

CONTRA  Der Nachteil der Ausgliederung liegt darin, dass  
eine fünfjährige Sperrfrist auf dem Verkauf der Anteile oder  
der auf die neue Tochtergesellschaft übertragenen Vermögens-
wert besteht. Während dieser Sperrfrist können die Anteile  
an der Tochtergesellschaft nicht ohne Steuerfolgen verkauft 
werden. Zudem kann bei einem Verkauf der Tochtergesell-
schaft nach Ablauf der Sperrfrist kein steuerfreier privater 
Kapitalgewinn erzielt werden, da als Verkäuferin der Betriebs-
gesellschaft die Immobiliengesellschaft auftritt.

2   Spaltung auf Schwestergesellschaft
Mittels Spaltung überträgt eine Gesellschaft Teile ihres Ver-
mögens auf eine andere Gesellschaft gegen die Gewährung 
von Beteiligungsrechten. Die häufigste Variante der Spaltung 
ist die Abspaltung, bei welcher Vermögenswerte auf eine neue 
Gesellschaft übertragen werden, während die «alte» Gesell-
schaft bestehen bleibt.

PRO  Ein Vorteil der Spaltung liegt darin, dass es keine Sperr-
frist gibt. Weiter können die verkaufenden AktionärInnen durch 
den Verkauf der operativen Gesellschaft grundsätzlich einen 
steuerfreien privaten Kapitalgewinn erzielen.

CONTRA  Ein Nachteil ist es, dass die Hürde für eine steuer-
neutrale Spaltung relativ hoch ist. So muss u. a. das sogenann- 
te «doppelte Betriebserfordernis» erfüllt sein. Dies bedeutet,  
dass beide Kapitalgesellschaften nach der Spaltung einen  
Betrieb im Sinne des Steuerrechts weiterführen müssen. Das 
Halten und Verwalten von Immobilien stellt dabei regelmässig 
kein «Betrieb» dar. Falls das doppelte Betriebserfordernis 
nicht erfüllt werden kann, werden die stillen Reserven derje- 
nigen Gesellschaft besteuert, welche das Betriebserfordernis 
nicht erfüllt (regelmässig die Immobiliengesellschaft).

 
3   Zivilrechtlicher Verkauf

Bei einem Verkauf werden Aktiven und Passiven an eine neu 
zu gründende Gesellschaft verkauft. Je nach Sachverhalt wird 
dabei entweder die Immobilie oder der Betrieb verkauft. Kri-
terien sind wiederum die Höhe der stillen Reserven auf dem 
Betrieb und auf der Immobilie sowie die allenfalls anfallende 
Handänderungssteuer bei einer Veräusserung der Liegen-
schaft (je nach Kanton).

Rechtsgeschäfte unter Schwestergesellschaften müssen 
steuerrechtlich dem Drittvergleich standhalten. Daher muss 
ein Verkauf an die Schwestergesellschaft aus steuerrecht-
licher Sicht zum Verkehrswert erfolgen. Dies hat zur Folge, 
dass die stillen Reserven der verkauften Aktiven und Passiven 
infolge Realisation mit der Gewinnsteuer erfasst werden. 

PRO  Die Vorteile des zivilrechtlichen Verkaufs liegen darin, 
dass keine Sperrfristen bestehen. 

CONTRA  Der Nachteil ist, dass wie vorangehend erwähnt, 
die stillen Reserven der verkauften Aktiven und Passiven der 
Gewinnsteuer unterlegt werden. Die übernehmende Gesell-
schaft kann die Aktiven künftig jedoch wieder steuerwirksam 
abschreiben, womit die Besteuerung der stillen Reserven in 
den Folgejahren «rückgängig» gemacht werden kann.

 FAZIT
Jede der drei Varianten bietet Vor- und Nachteile. Wie dargelegt 
kann sich je nach Sachverhaltskonstellation die Ausgliede- 
rung, die Spaltung oder der zivilrechtliche Verkauf als steuer-
optimalste Variante herausstellen. Wichtig ist die frühzeitige 
Planung der Nachfolge und die vorzeitige Analyse der Steuer-
folgen. Die Expertinnen und Experten der Truvag AG stehen 
Ihnen bei der Nachfolgeplanung gerne zur Seite. 
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Das Internet und die Digitalisierung haben in der Vermarktung 
von Immobilien kontinuierlich an Bedeutung gewonnen. Als 
Mitglied der Schweizerischen Maklerkammer sind wir mit dem 
bedarfsgerechten und wirkungsvollen Einsatz aller digitalen 
Tools sowie den relevanten Plattformen bestens vertraut.

Die Praxis zeigt immer wieder, dass die erfolgreiche Abwick- 
lung einer Immobilientransaktion nicht mit ein paar Klicks 
im Internet zu einem verführerisch tiefen Fixhonorar bewerk-
stelligt werden kann, so wie dies immer wieder in offensiven 
Werbekampagnen suggeriert wird. Fehlende Expertisen, unge- 
nügende Beratungs- und Serviceleistungen sowie Unkennt-
nis des regionalen Marktes führen sowohl bei Verkäufern wie  
auch bei Käufern zu unbefriedigenden Resultaten.

Vertrauen dank Expertise
Ein erfolgreicher Vermittlungsprozess erfordert eine solide 
Vertrauensbasis. Letztendlich entscheidet die Beratungs-
qualität Ihres Maklers darüber, ob das Immobilienangebot 
als vertrauenswürdig wahrgenommen wird oder eben nicht. 
Gerade deshalb ist die Übergabe der Vermarktungsaktivi-
täten an qualifizierte Immobilienmakler von zentraler Bedeu- 
tung. Schliesslich gehört der Immobilienverkauf zu den risiko-
reichsten Privatverkäufen, da es beim Verkauf eines Hauses 
oder einer Wohnung um sehr hohe Beträge geht. Die Vermark- 
tung und die Abwicklung in professionelle Hände zu legen, 
bringt Ihnen den erwarteten Mehrwert. Dies vor allem auch 
deshalb, weil eine Person mit umfassenden Fachkenntnissen 
nicht nur über «Verkäuferqualitäten» verfügt, sondern auch 
mit steuerlichen und sachenrechtlichen Aspekten vertraut ist. 
Dementsprechend werden diese Themen sorgfältig bearbeitet, 
was unangenehme Überraschungen und damit verbundene 
Kostenfolgen für beide Vertragsparteien verhindert.

Mehrwert durch professionelle Vermarktung
Der Immobilienmarkt unterliegt einer hohen Dynamik. Neue 
Wettbewerber mit neuen Geschäftsmodellen drängen in den 
Markt. In diesem Umfeld ist es entscheidend zu erkennen, wer 
hier tatsächlich professionell unterwegs ist. Bei grossspurigen 
Versprechen ist Vorsicht geboten! Einige dieser Modelle klin-
gen aus finanzieller Sicht sehr verlockend, indem suggeriert 
wird, dass der Verkauf einer Immobilie einfach und praktisch 
ohne Mithilfe einer qualifizierten Fachperson erfolgen kann. 
Dies mag stimmen, wenn man als Immobilienbesitzer selber 
über das nötige Know-how sowie genügend Zeit und Geduld 
verfügt. Wer aber weder die erforderliche Zeit, noch genügend 
Motivation aufbringt, sich mit den Anliegen und Fragen von 
50 potenziellen Käufern herumzuschlagen und zudem nicht 
über Fachkenntnisse verfügt, um kostspielige Stolperfallen 
zu vermeiden, sollte diese Aufgaben an einen qualifizierten 
Makler übertragen. Indem eine Fachperson das Potenzial 
des Verkaufsobjektes im vollen Umfang erkennt und 
dieses im Verkaufsprozess aktiv und für poten-
zielle Käufer verständlich aufzeigt, kann ein 
entsprechend höherer Verkaufspreis erzielt 
werden, was die Kosten einer professionellen 
Vermarktung in der Regel bei weitem abdeckt.

Die Digitalisierung macht die Immobilienver- 
marktung dynamischer und somit auch schneller. 
Die entscheidenden Faktoren bleiben jedoch  
Vertrauen und Qualität, da Immobiliengeschäfte 
stets zwischen Menschen abgeschlossen werden. 
Wir verfügen über die Qualitäts-Zertifizierung  
der Schweizerischen Maklerkammer, welche  
das Fundament für die vertrauensvolle und  
qualitativ hochstehende Zusammenarbeit mit 
unseren Kunden bildet.
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 FAZIT

Dank stetiger Aus- und Weiterbildung unserer Mitarbeitenden 
verfügen wir über die in der Branche anerkannten eidg. Fach- 
und Expertendiplome. Durch die langjährige Erfahrung im  
Immobilienmarkt sowie der internen Vernetzung mit weiteren  
Fachgebieten wie z. B. Steuern und Recht, garantieren wir 
eine sehr hohe Professionalität in der Mandatsabwicklung. 
Wir wenden tagtäglich das gesamte Instrumentarium für eine 
erfolgreiche Immobilienvermarktung in der Praxis an. Zudem 
verfügen wir über ein grosses Netzwerk an Kaufinteressenten 
und kennen die regionalen Markt-Gegebenheiten sehr genau. 
Wir setzen uns konsequent für die Interessen unserer Kunden 
ein und schaffen so den von diesen erwarteten Mehrwert. 

Tagtäglich wenden wir alle  
Instrumente für eine erfolg- 
reiche Vermarktung an.

Qualifizierte Makler …
… schaffen das nötige Vertrauen und stellen die  
erforderliche Qualität im Verkaufsprozess sicher.  
Die Schweizerische Maklerkammer SMK, das  
grösste unabhängige Netzwerk von professionellen  
Immobilienmaklern in der Schweiz, hat strenge  
Qualitätskriterien definiert. Nur wer diesen Qualitäts- 
kriterien wiederkehrend gerecht wird, erhält das 
Gütesiegel. Wir sind deshalb stolz, als Mitglied der 
Schweizerischen Maklerkammer SMK über dieses 
Qualitätslabel zu verfügen.



Ordentlich oder eingeschränkt prüfen?
Neben der «ordentlichen Revision» gibt es auch die sogenannte 
«eingeschränkte Revision». Wann welche Revisionsart anzu-
wenden ist, ergibt sich aus der Grösse der Organisation.
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überschritten wird. Damit die Bilanzleser (wie Gesellschafter, 
Kreditgeber etc.) beurteilen können, ob die Voraussetzungen 
für das Opting-Out erfüllt sind, ist im Anhang zur Jahres-
rechnung offenzulegen, ob der Schwellenwert «10 Vollzeit-
stellen im Jahresdurchschnitt» überschritten wurde oder nicht.

Verwaltungsrat legt die Revisionsart fest
Die Ausgestaltung des Rechnungswesens, Erstellung der 
Jahresrechnung sowie die Oberaufsicht betreffend Befolgung 
von Gesetz und Statuten obliegt dem obersten Verwaltungs-
organ der Gesellschaft. Bei der AG ist dies der Verwaltungsrat, 
bei der GmbH die Geschäftsführung und bei der Genossen-
schaft der Vorstand. Dieses oberste Verwaltungsorgan muss 
jährlich prüfen, ob die Voraussetzungen für das Opting-Out 
gegeben sind. 

Wird trotz dem Überschreiten der Kriterien keine Revisions- 
stelle gewählt, begeht das oberste Verwaltungsorgan eine  
Pflichtverletzung. Im Geschäftsalltag mag dieser «Organisa- 
tionsmangel» keine grossen Auswirkungen haben. Einmal 
jährlich aber ganz bestimmt! Der Beschluss über die Geneh- 
migung der Jahresrechnung und – noch gravierender – der 
Beschluss über die Verwendung des Bilanzgewinnes sind 
dann nämlich nichtig (nicht zu Stande gekommen). Eine 
Überwachung durch Dritte (z. B. Steueramt, Handelsregister, 
Kreditgeber) erfolgt nach heutigem Recht nicht. Auch wenn 
dies faktisch «Wo kein Kläger, kein Richter» heisst, kann es  
in jenen Fällen, bei welchen die Gesellschaft in Schwierigkei- 
ten gerät und als Folge davon Gläubiger zu Schaden kommen, 
für das Verwaltungsorgan sehr unangenehm werden (Organ-
haftung wegen Pflichtverletzung). Noch ungemütlicher kann 
es werden, wenn im Anhang der Jahresrechnung über die Voll-
zeitstellen falsch informiert wurde. Bei der Jahresrechnung 
handelt es sich um eine Urkunde, womit der Tatbestand der 
Urkundenfälschung im Raum steht.

Welchen Nutzen bringt die Revisionsstelle?
Durch ein Opting-Out können bei einer rudimentären Betrach- 
tung finanzielle und personelle Ressourcen gespart werden. 
Bei einer neu gegründeten Gesellschaft mag dieses Argument 
in der Startphase nachvollziehbar sein. Dabei wird aber der 
Mehrwert, welcher mit der Prüfung der Jahresrechnung in der 
Regel geschaffen wird, ausgeblendet:
	▪ Sicherheit, dass Buchführung qualitativ einwandfrei ist
	▪ Unabhängiges Hinterfragen des ausgewiesenen 
Unternehmenserfolges

	▪ Aufzeigen von Optimierungsmöglichkeiten (Steuern,  
Vorsorge, Organisation etc.)

	▪ Höheres Vertrauen gegenüber Gesellschaftern, Kredit-
gebern und Behörden

	▪ Wertvoller Beitrag zur Wahrnehmung der Verantwortung 
durch den Verwaltungsrat 

 FAZIT
Der Verzicht auf eine Revisionsstelle (Opting-Out) sollte nicht 
nur aus dem gesetzlichen Blickwinkel entschieden werden. 
Je nach Konstellation bedeutet die vermeintliche Kostenein-
sparung auch den Verzicht auf Zusatznutzen, welcher die 
Revisionsstelle dem Unternehmen und vor allem den Verant- 
wortlichen im Unternehmen bieten kann. 

Grundsätzlich unterliegt jede juristische  
Person (AG oder GmbH, Genossenschaft oder  
Stiftung) der Revisionspflicht. Zudem sind  
auch Vereine unter gewissen Voraussetzungen 
revisionspflichtig (Art. 69b ZGB).

Opting-Out – Vorteil oder verpasste Chance?

Eine ordentliche Revision ist erforderlich, wenn in zwei  
aufeinanderfolgenden Geschäftsjahren zwei der folgenden  
Schwellenwerte überschritten werden: Bilanzsumme 
> CHF 20 Mio., Umsatz > CHF 40 Mio., Vollzeitstellen > 250. 

Zudem ist eine ordentlichen Revision notwendig, wenn:
	▪ eine Konzernrechnung erstellt werden muss
	▪ die Gesellschaft börsenkotiert ist
	▪ Anleihensobligationen ausstehend sind
	▪ Aktionäre, die zusammen mindestens 10 % des Aktien-
kapitals vertreten, dies verlangen

	▪ die Statuten eine ordentliche Revision vorsehen, oder
	▪ es die Generalversammlung beschliesst

Unternehmen, welche die obgenannten Kriterien nicht  
erfüllen, unterstehen nicht der ordentlichen Revision,  
sondern können eingeschränkt geprüft werden.

Wann kann auf eine Revision verzichtet werden?
Kleinunternehmen können auf eine Revision gänzlich verzich- 
ten – das so genannte Opting-Out wählen – wenn folgende Be- 
dingungen kumulativ erfüllt sind:
	▪ Keine Pflicht für eine ordentliche Revision (siehe Box)
	▪ Sämtliche Gesellschafter stimmen zu
	▪ Nicht mehr als 10 Vollzeitstellen im Jahresdurchschnitt
	▪ Die Statuten sehen die Möglichkeit eines Opting-Out vor

Dieser Verzicht gilt auch für die folgenden Jahre. Jeder Gesell- 
schafter hat jedoch das Recht, spätestens 10 Tage vor der GV 
eine eingeschränkte Revision zu verlangen (GV muss dann  
Revisionsstelle wählen).

Wenn Voraussetzung für Opting-Out wegfällt
Falls nicht mehr alle Voraussetzungen für das Opting-Out er-
füllt sind, ist zwingend eine Revisionsstelle zu wählen. In der 
Praxis ist dies meist der Fall, wenn aufgrund des Wachstums 
der Schwellenwert «10 Vollzeitstellen im Jahresdurchschnitt» 
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Gesetzliche Änderungen ab 1. Januar 2024

MWST-Satzerhöhung
Ab dem 1. Januar 2024 werden 
die Mehrwertsteuer-Sätze erhöht.  
Der Normalsatz steigt von 7.7 % 
auf 8.1 %, der Sondersatz von  
3.7 % auf 3.8 % und der reduzier-
te Satz von 2.5 % auf 2.6 %. Auch  
die Saldosteuersätze erhöhen  
sich um bis zu 0.3 %. Massgebend 
ist das Datum bzw. der Zeitraum 
der Leistungserbringung. 
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Reform AHV 21
In der Info-Ausgabe vom Juni 2023  
haben wir Sie über mögliche Fol- 
gen im Zusammenhang mit der 
Fälligkeit von Freizügigkeitsgut-
haben informiert. Inzwischen hat 
der Bundesrat die Verordnung 
zur Umsetzung der Gesetzes-
änderung verabschiedet. In die 
Freizügigkeitsverordnung wurde 
sinnvollerweise eine fünfjährige 
Übergangsfrist aufgenommen. 

AHV-RENTENZUSCHLAG

Die folgende Tabelle gibt eine Übersicht der  
betroffenen Jahrgänge. Der lebenslange AHV- 
Rentengrundzuschlag beträgt je nach Jahres- 
einkommen zwischen CHF 50 und CHF 160 pro  
Monat und wird nach Jahrgang abgestuft. 

Geburtsjahr Referenzalter AHV-Rentenzuschlag  
(in % des Grundzuschlags)

1961 64 + 3 Monate 25 %

1962 64 + 6 Monate 50 %

1963 64 + 9 Monate 75 %

1964 65 Jahre 100 %

1965 65 Jahre 100 %

1966 65 Jahre 81 %

1967 65 Jahre 63 %

1968 65 Jahre 44 %

1969 65 Jahre 25 %
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Somit können bis 31. Dezember 2029 Freizügigkeitsleistungen 
auch ohne Erwerbstätigkeit aufgeschoben werden.

Die AHV-Reform 21 tritt per 1. Januar 2024 in Kraft. Das Re- 
ferenzalter (so heisst neu das ordentliche Rentenalter) von 
Frauen und Männern wird bei 65 Jahren vereinheitlicht und 
zwar in der AHV (1. Säule) wie auch in der beruflichen Vorsorge 
(2. Säule / Pensionskasse). Bei den Frauen wird zwischen zwei 
Übergangsgenerationen unterschieden – bei der Anhebung 
des Referenzalters und beim AHV-Rentenzuschlag. 

Für Fragen rund um die Reform AHV 21 sowie Ihrer persönli- 
chen Vorsorge stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 

reto.bernhard@truvag.ch
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Antrag des Stifters oder aufgrund von dessen Verfügung 
von Todes wegen ändert. Ferner kann die Stiftungsurkunde 
unter erleichterten Bedingungen in Bezug auf unwesentliche  
Änderungen angepasst werden. Es braucht nur noch sachliche 
Gründe und keine Beeinträchtigung Rechte Dritter (im Gegen-
satz zu triftigen sachlichen Gründen im alten Recht). 

Sodann wird gesetzlich festgelegt, dass Änderungen der 
Stiftungsurkunde, die von einer zuständigen Behörde verfügt 
werden, nicht öffentlich beurkundet werden müssen. Und zu-
letzt wird die bisher nicht explizit geregelte Stiftungsaufsichts-
beschwerde im Gesetz geregelt. 

Das Recht wird an 
die Praxis angepasst.

Damit wird das Stiftungsrecht in einigen Punkten modernisiert 
und an die Praxis angepasst, ohne aber eine grundlegende  
Änderung mit sich zu bringen. 

Sozialversicherungs- 
Kennzahlen 2024

Die neuen 

Grenzbeträge 

entnehmen Sie 

unserem  
Factsheet

Revidiertes Stiftungsrecht
Im Rahmen der Revision des  
Stiftungsrechts (Art. 80 ff. ZGB)
wird zunächst der Zweckände- 
rungsvorbehalt nach Art. 86a ZGB 
erweitert. Neu kann in der Stif- 
tungsurkunde der Vorbehalt auf-
genommen werden, dass die zu-
ständige Bundes- oder Kantons-
behörde den Zweck oder die 
Organisation einer Stiftung auf 
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Die am 25. September 2022 
an der Volksabstimmung an-
genommene Reform der AHV 21 
tritt per 1. Januar 2024 in Kraft. 
Die Stabilisierung der AHV um-
fasste die Vereinheitlichung des 
Rentenalters, neu Referenz-
alter genannt, von Frauen und 
Männern auf 65 Jahre. Die für 
die Versicherten interessan-
testen Änderungen werden 

Neuerungen bei der AHV ab 1. Januar 2024

Die Vollrente kann im Alter zwischen 63 und 70 Jahren ab 
jedem beliebigen Monat bezogen werden. Zudem ist ein Teil-
bezug von mindestens 20 % bis maximal 80 % möglich, wobei 
der Vorbezugsanteil nur einmal erhöht werden kann. Danach 
muss der verbleibende Rentenanteil ganz bezogen werden. Die 
AHV-Beitragspflicht bis zum Referenzalter bleibt bestehen.

Beim Aufschub kann entweder die ganze Rente oder nur ein 
Teil aufgeschoben werden, doch weiterhin muss dieser Auf-
schub mindestens ein Jahr dauern. Auch eine Kombination von 
Teilvorbezug und -aufschub ist möglich, wobei der Anteil der 
Kürzung bzw. des Aufschubs zwischen 63 und 70 Jahren nur 
einmal geändert werden kann.

Jeder Versicherte kann diese flexiblen Bezüge individuell be-
antragen, unabhängig seines Zivilstandes und davon, wie sich 
seine Partner/in entscheidet. Die prozentualen Kürzungen 
bzw. Zuschläge sind lebenslänglich. Bei einem Teilaufschub 
wird der Rentenzuschlag aber erst ausbezahlt, sobald die ge-
samte Rente abgerufen wird. 

Auch künftig ist vorgesehen, die Altersrenten regelmässig an 
die Lohn- und Preisentwicklung anzupassen. Die Kürzungs- 
bzw. Zuschlags-Prozentsätze werden gegebenenfalls an die 
veränderte Lebenserwartung angepasst.
 
Neuberechnung
Wer über das Referenzalter hinaus weiterarbeitet, kann die 
Altersrente verbessern, unter der Voraussetzung, dass nicht 
bereits der Anspruch auf eine Maximalrente besteht. Zusätz-
lich haben diese Personen ein Wahlrecht, ob der Rentner-
Freibetrag von CHF 1'400 angewendet werden soll oder nicht. 
Arbeitnehmende teilen ihre Wahl dem Arbeitgeber mit, Selb-
ständigerwerbende ihrer Ausgleichskasse. Weil die ab Er-
reichen des Referenzalters zusätzlich bezahlten Beiträge 
sowohl Erwerbseinkommen als auch die Beitragszeiten er-
höhen, lohnt es sich für Personen, die noch keinen Anspruch 
auf eine Maximalrente haben, eine Neuberechnung der Rente 
zu verlangen. Auch Personen, die bereits eine Rente nach 
altem Recht beziehen und am 1. Januar 2024 das 70. Alters-
jahr noch nicht vollendet haben, können eine Neuberechnung 
verlangen, in der Erwerbseinkommen und Beitragszeiten nach 
dem Referenzalter angerechnet werden.

 FAZIT
Ab dem 1. Januar 2024 ergeben sich nicht nur bei der AHV 
interessante neue Möglichkeiten, die Pensionierung zu planen. 
Das Referenzalter 65 gilt auch für die berufliche Vorsorge. Die 
Rentenbezugsmöglichkeiten der AHV in Kombination mit der 
beruflichen und freiwilligen Vorsorge können besser auf die 
individuellen Bedürfnisse abgestimmt werden. Erwerbstätige, 
die nicht mit der Maximalrente rechnen können, weil Beitrags-
lücken oder Jahre mit tiefen Einkommen bestehen, können nun 
durch Weiterbeschäftigung und ihrem Wahlrecht auf den Ver-
zicht des Rentenfreibetrags die Rente verbessern. Wir beraten 
und unterstützen Sie gerne individuell zu diesem Thema. 
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nachstehend erläutert. Dabei geht es um die Flexibilisierung 
des Rentenbezugs und um die Neuberechnung der Rente nach 
Erreichen des Referenzalters.
 
Bisher. Versicherte konnten die Rente auf Antrag hin ein bis maximal zwei 
Jahre vorbeziehen, mussten aber eine Kürzung der Rente von 6.8% je Vor-
bezugsjahr in Kauf nehmen. Bis zum Erreichen des Referenzalters mussten 
weiterhin AHV-Beiträge entrichtet werden, gegebenenfalls als Nichterwerb-
stätige. Auch ein Aufschub von mindestens einem bis maximal fünf Jahren 
konnte mittels Aufschubserklärung beantragt werden. Die Versicherten er-
hielten entsprechend der Dauer des Aufschubs Zuschläge auf die ordent-
liche Rente. Wer nach Erreichen des Referenzalters weitergearbeitet hat, 
kam automatisch in den Genuss des Rentenfreibetrags von monatlich CHF 
1'400. Mit darüber hinaus bezahlten Beiträgen konnten aber die Erwerbs-
einkommen und Beitragszeiten, also die Grundlagen der Rentenberechnung 
und damit die Rente, nicht verbessert werden. Ausserdem konnte bislang 
nur die ganze Rente vorbezogen oder aufgeschoben werden.

Neuer flexibler Rentenbezug
Wie flexibel der Rentenbezug ab 1. Januar 2024 gestaltet wer-
den kann, ist mit Beispielen in der Grafik dargestellt. Die pro-
zentuale Einbusse beim Vorbezug ist max. 13.6 % (2 Jahre). 
Der aufgeschobene Rententeil kann zu einer Verbesserung 
zwischen 5.2 % (1 Jahr) und max. 31.5 % (5 Jahre) führen. 
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